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Willy Spieler

Zeichen der Zeit

Die Verfassungsrevision — Nach- oder Irrefithrung?

Die eidgendssischen Réte haben mit den
Beratungen iiber eine neue Bundesver-
fassung begonnen. Die Revisionsvorlage
enthalte bloss eine «Nachfiihrung» gelten-
den Rechts, heisst es beschwichtigend. Als
ob das Stimmvolk beruhigt werden miisste,
dass von der Politik nichts Neues zu er-
warten sei. Der Begriff «Nachfithrung»
tauscht aber auch dariiber hinweg, dass der
Entwurf in der wichtigsten Frage der Wirt-
schafts- und Eigentumsordnung nicht so
sehr geltendes Recht als vielmehr den neo-
liberalen Zeitgeist fortschreibt. Vergessen
sind die guten Ansédtze im Verfassungs-
entwurf 1977 der damaligen Expertenkom-
mission Furgler — von der Mitbestimmung
bis zur Anerkennung sozialer Grundrechte.
Gestritten wird iiber Selbstverstiandliches
wie das Streikrecht, und das erst noch auf
eine Art und Weise, die der Sache, um die es
geht, mehr schadet als niitzt.

Der neoliberale «Kerngehalt»

Unter allen «Grundrechten» den hoch-
sten Rang in dieser Verfassungsvorla-
ge haben die Eigentumsfreiheit (Art. 22)
und die Wirtschaftsfreiheit (Art. 23). Der
Grundrechtskatalog beginnt zwar viel-
versprechend mit der Menschenwiirde
und mit Menschenrechten, wie person-
licher Freiheit, Glaubens- und Gewissens-
freiheit, Meinungsfreiheit, Vereinigungs-
freiheit usw. Aber bei der weiteren Lektiire
des Entwurfs fillt bald einmal auf, dass er
die Eigentums- und die Wirtschaftsfreiheit
besser schiitzt als die Menschenrechte.
Diese diirfen nidmlich durch das Gesetz
eingeschrinkt werden (Art. 32), sofern die
Einschriankung «verhaltnisméssig» ist und
einem «Offentlichen Interesse» entspricht.
Die dkonomischen Freiheitsrechte erschei-
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nen dagegen als gesetzesfeste Verfassungs-
privilegien fiir jene Klasse von Menschen,
die dank ihrem Eigentum, vor allem ihrem
Eigentum an Produktionsmitteln, ohnehin
privilegiert ist.

Eigentum kann nach diesem Entwurf
zwar auch beschriankt werden. Nur geht das
nicht ohne Entschidigung, bei «Enteignun-
gen und Eigentumsbeschriankungen, die
einer Enteignung gleichkommen», auch
nicht ohne «volle Entschddigung». Da-
durch gilt Eigentum als unbeschrinkte,
auch nicht von Gesetzes wegen beschrank-
bare Vermdgenswertgarantie. Im Gegen-
satz zu dieser «eigentumsfreundlichen»
Betrachtungsweise hatte der Verfassungs-
entwurf 1977 fiir die formelle und materiel-
le Enteignungen noch keine «volle» Ent-
schidigung verlangt, da die offentliche
Hand sonst ausserstande wire, ihre Orts-,
Regional- und Landesplanung zu finanzie-
ren. Der Entwurf 1977 verzichtete auf den
Begriff der «vollen Entschadigung» aber
auch im Anschluss an die Rechtsprechung
des Bundesgerichts, also in der Meinung,
damit nichts Neues einzufiihren. «Nachzu-
filhren» wire aus damaliger Sicht gerade
nicht die «volle», sondern die «angemesse-
ne» Entschidigung gewesen...

Schon gar nicht ins Blickfeld des neuen
Entwurfs kommen die verschiedenen Arten
des Eigentums: vom persénlichen Eigen-
tum (z.B. an Sparguthaben, am Hausrat, an
der Wohnung usw.) bis zum Produktions-
mitteleigentum (an Grund und Boden oder
an Unternehmungen), also vom Figentum,
das der eigenen Entfaltung dient, ohne die
Freiheit anderer einzuschrianken, bis zum
Eigentum, das Macht iiber andere ein-
rdumt. Es ist auch nicht Aufgabe des Staa-
tes, «eine iibermissige Konzentration von
Vermégen und Grundeigentum» zu ver-



hindern (Entwurf 1977). Ja, es gibt in die-
sem Entwurf nicht einmal einen Satz wie:
«Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem offentlichen Interesse die-
nen.» Die soziale Hypothek des Eigentums,
die das Bonner Grundgesetz kennt, gehorte
zwar auch zur «Nachfiihrung», wenn an-
ders die Schweiz schon nach der bisherigen
Verfassung als Sozialstaat gelten konnte.
Anders gesagt: Ohne soziale Verpflichtung
des Eigentums ist die Schweiz nicht der
Sozialstaat, der sie sein mochte. Nur schon
der Steuer(unterbietungs)wettbewerb der
Kantone macht uns diesen Zusammenhang
heute schmerzlich bewusst.

Besonders krass ist die Privilegierung
der Wirtschaftsfreiheit, diese verstanden als
«freie Ausiibung» einer «privatwirtschaft-
lichen Erwerbstitigkeit» (Art. 23). Wih-
rend die Menschenrechte durch Gesetz
eingeschriankt werden kdnnen, sollen «Ab-
weichungen vom Grundsatz der Wirt-
schaftsfreiheit» nur auf Verfassungsstufe
moglich sein, also dem obligatorischen
Verfassungsreferendum durch Volk und
Stdande unterliegen (Art. 85 Abs. 3). Deutli-
cher konnte der neoliberale «Kerngehalt»
des Verfassungsentwurfs nicht mehr her-
ausgestrichen werden als durch diesen
Stellenwert der Wirtschaftsfreiheit. Womit
fort- und festgeschrieben wird, dass zum
Beispiel die Freiheit des Zeitungsverlegers
stirker ist als die Pressefreiheit «seiner»
Redaktion, die Vertragsfreiheit des Arbeit-
gebers stiarker als die Meinungsfreiheit
«seiner» Angestellten, die bei unbotmis-
sigen Ausserungen keinen wirklichen
Kiindigungsschutz geniessen, usw.

Auch die Mitbestimmung der arbeiten-
den Menschen, gar ihre gleichgewichtige
Mitentscheidung mit dem Kapital, hat an-
gesichts dieses Vorrangs der Eigentums-
und Wirtschaftsfreiheit keine Chance.
Zwar wire Mitbestimmung — sozialethisch
gesehen — Teilhabe an diesen Freiheiten,
sei es durch Miteigentum oder sei es durch
Teilnahme an Entscheidungen einer Unter-
nehmung. Aber so wie der Verfassungs-
entwurf die Wirtschaftsfreiheit und mit
ihr das Produktionsmitteleigentum verab-
solutiert, miisste Mitbestimmung als un-

zulédssige Beschrinkung dieser «Freiheits-
rechte» erscheinen. Sozialethisch wire es
genau umgekehrt: Recht auf Eigentum
wire ein Grundrecht nur dann, wenn der
Staat verpflichtet wiirde, allen Menschen
Teilhabe an Eigentum zu ermdoglichen.
Auch Wirtschaftsfreiheit wére ein Grund-
recht nur dann, wenn alle in der Wirtschaft
tatigen Menschen an dieser Freiheit partizi-
pieren, eben mitbestimmen konnten. Ei-
gentum und Wirtschaftsfreiheit haben dann
und nur dann Grundrechtscharakter, wenn
sie verallgemeinerbar sind, und das heisst:
grundsitzlich jedem Menschen zukom-
men. Sonst bleiben sie Privilegien, die
keine Grundrechte begriinden, wohl aber
die sozialethischen Partizipationsrechte
der Nichtprivilegierten verletzen. Um so
schlimmer, wenn solche Privilegien erst
noch einen héheren Verfassungsrang ein-
nehmen als die echten Grundrechte.

Und wie verhilt sich diese Verweigerung
grundlegender Partizipationsrechte zum
Prinzip der «Nachfiihrung»? Die geltende
Verfassung ermichtigt den Bund, «Vor-
schriften aufzustellen ... tiber das Verhilt-
nis zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, insbesondere iiber die gemeinsa-
me Regelung betrieblicher und beruflicher
Angelegenheiten» (Art. 34ter Abs. 1). Dar-
in enthalten wire die Kompetenz, auch die
Mitbestimmung in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten und selbst auf Unterneh-
mungsebene einzufiihren — «les droits des
ouvriers d’étre représentés dans les
conseils d’administration», einschliesslich
eines «droit de cogestion», wie der Bericht-
erstatter der Vorberatenden Kommission
bei der Revision der Wirtschaftsartikel
1945 im Nationalrat ausfiihrte. Folgerich-
tig «nachgefiihrt» wurde diese Ermich-
tigung des Bundes im Furgler-Entwurf, der
den Gesetzgeber verpflichtete, «die Mitbe-
stimmung der im Unternehmen Tétigen an
den Unternehmensentscheidungen» auch
wirklich zu regeln. Der jetzt zur Debatte
stehende Entwurf iibernimmt zwar den
geltenden Art. 34ter Abs. 1 als neuen Art.
101 Abs. 1 lit. b, aber in einem neolibera-
len Kontext, der die Einfilhrung einer
echten Mitbestimmung noch weit mehr
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erschweren diirfte als die heutige Ver-
fassung.

Sozialziele statt soziale Grundrechte

Die klassischen Freiheitsrechte reichen
nicht aus, um Freiheit konkret werden zu
lassen. Es gibt auch «Freiheit von Furcht
und Not», Freiheit nicht nur als Abwehr-
recht gegen staatliche Bevormundung, son-
dern auch als Anspruch der Menschen, vom
Staat in ithrem Lebens- und Entfaltungs-
recht geschiitzt und gefordert zu werden.
Soziale Grundrechte auf Existenzsiche-
rung, Arbeit, Bildung, Wohnen und medi-
zinische Versorgung gehOren heute zum
Standard der international anerkannten
Menschenrechte. Die Schweiz tut sich
demgegeniiber schwer mit sozialen Grund-
rechten, wie das biirgerliche Trauerspiel
um die Ratifikation der Europiischen
Sozialcharta zeigt. Die Vorlage wagt — an-
ders als der Entwurf von 1977 — nicht ein-
mal mehr von «Sozialrechten» zu spre-
chen, sondern begniigt sich mit unver-
bindlichen «Sozialzielen» (Art. 33) und
liberldsst es dem Gesetzgeber, inwiefern
er daraus «Anspriiche» ableiten will. Auch
die sozialrechtliche Komponente eines
Diskriminierungsverbots (Art. 7 Abs. 2)
wurde vom Stidnderat wieder gestrichen,
nachdem Arbeitgeberdirektor Peter Hasler
die ausdriicklich erwidhnte Nichtdiskri-
minierung Behinderter als «Sozialausbau»
mit unabsehbaren Kostenfolgen ange-
prangert hatte (TA, 17.1.98).

In ihrer programmatischen Form gehen
die Sozialziele des Entwurfs nicht {iber das
hinaus, was der heutige Art. 2 der Bundes-
verfassung unter der «gemeinsamen Wohl-
fahrt» der «Eidgenossen» versteht. Es ist
wohl herrschende Meinung, dass fiir eine
«Nachfithrung» der sozialen Grundrechte
keine Ursache bestehe, da die Schweiz die
Europdische Sozialcharta nicht ratifiziert
habe. Die Schweiz anerkennt aber noch
andere Dokumente, die soziale Grund-
rechte enthalten: von der Allgemeinen Er-
kldrung der Menschenrechte 1948 bis zu
den — von der Schweiz formlich unter-
zeichneten — Menschenrechtspakten der
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UNO von 1966. So bleibt es bei der trau-
rigen Tatsache, dass die Verfassung nicht
einmal «nachfiihrt», was volkerrechtlicher
Standard wire.

Nur an einer einzigen Stelle wird ein
soziales Grundrecht erwihnt: Im An-
schluss an das Bundesgericht enthélt Art.
10 ein «Recht auf Existenzsicherung». Wer
«in Not» ist, hat Anspruch auf «die Mittel,
die fiir ein menschenwiirdiges Dasein un-
erldsslich sind». Die Verfassungskommis-
sion des Nationalrates hat jedoch heraus-
gefunden, dass im wegleitenden Urteil des
Bundesgerichts nur gerade die nackte
Uberlebenshilfe als verfassungsrechtlicher
Anspruch anerkannt wurde. Darum will
die Mehrheit auch das «Recht auf Existenz-
sicherung» durch ein «Recht auf Hilfe
in Notlagen» ersetzen. So aber bekommt
die «Nachfithrung» eine nochmals andere
Rolle: Sie blockiert die bundesgerichtliche
Rechtsprechung und legt sie auf blosse
Uberlebenshilfe fest. Ohne diese «Nach-
fiihrung» bliebe es dem Bundesgericht un-
benommen, seine Rechtsprechung zu ei-
nem klagbaren Anspruch armutsbetrof-
fener Menschen auf das soziale Existenz-
minimum weiterzuentwickeln, zumal die
Rechtslehre das soziale Grundrecht auf ein
Leben in Wiirde schon heute als unge-
schriebenes Verfassungsrecht bejaht.

Ambivalentes Streikrecht

Besonders ambivalent wirkt sich die
«Nachfiihrung» beim Thema «Streikrecht»
aus. Streik ist ein Grundrecht, ob eine Ver-
fassung davon Kenntnis nimmt oder nicht.
Streik ist fiir die Schweiz auch durch das
Ubereinkommen Nr. 87 der Internationalen
Arbeitsorganisation verbindliches Recht.
In der Art und Weise, wie der Verfassungs-
entwurf das Recht auf Streik aber nicht nur
anerkennt, sondern auch eingrenzt, dient er
nicht der Sache, um die es geht.

Der einschldgige Art. 24 Abs. 3 des Ent-
wurfs lautet: «Das Recht auf Streik und das
Recht auf Aussperrung sind gewéhrleistet,
wenn sie die Arbeitsbeziehungen betreffen
und keine Verpflichtungen entgegenstehen,
den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlich-



tungsverhandlungen zu fiihren.» — Dass
dem Recht auf Streik ein «Recht auf Aus-
sperrung» gleichwertig gegeniiberstehen
soll, ist unannehmbar und stellt die «Waf-
fengleichheit» nicht her, sondern untermi-
niert sie. Streik ist das einzige Kampfmittel
von Menschen, die iiber nichts anderes als
ihre Arbeitskraft verfiigen, wahrend auf der
anderen Seite die Verfiigungsgewalt iiber
die Produktionsmittel bereits Kampfmittel
genug ist und das Kapital dariiber hinaus
keine «Rechte» mehr braucht, um Streiken-
de einzuschiichtern.

Aber auch die Einschrinkung des Streik-
rechts auf «Arbeitsbeziehungen» geht an
die Substanz dieses Grundrechts. Streik ist
nicht nur Arbeitskampf, Streik kann auch
legitime Form des politischen Protests, des
zivilen Ungehorsams, ja des Widerstands
gegen Unterdriickung und Ausgrenzung
sein. Sollte Globalisierung unter neolibera-
lem Vorzeichen zu immer grosseren sozia-
len Verwerfungen fiihren, so werden lan-
deriibergreifende Streikbewegungen ab-
sehbar, die nicht einfach nur «Arbeitsbezie-
hungen betreffen», sondern sich gegen den
Terror einer Okonomie richten, die Ursache
dafiir ist, dass «Arbeitsbeziehungen» mit
sozialem Frieden nicht mehr vereinbar sind
oder iiberhaupt aufgekiindigt werden. Will
die politische Linke, die um dieses einge-
schrinkte Streikrecht kampft, im nachhin-
ein den Generalstreik von 1918 fiir unrecht-
missig erklidren? Will sie ausschliessen, je
wieder einen politischen Streik fiihren zu
miissen?

Kommt hinzu, dass der Streikartikel zu-
sammen mit dem moglichen Einsatz der
Armee zur Aufrechterhaltung der «inneren
Sicherheit» und der «offentlichen Ord-
nung» (Art. 54 Abs. 2/3) diskutiert werden
sollte. Wer den Streik auf «Arbeitsbedin-
gungen» einschréinkt, schafft damit die ver-
fassungsrechtlichen Voraussetzungen fiir
Armee-Einsétze gegen Streikende, die po-
litische Forderungen stellen, und seien die-
se noch so legitim und die Streikaktionen
noch so friedlich.

Aus der SP-Fraktion der Bundesver-
sammlung ist zu horen, vom verfassungs-
rechtlich verbiirgten Streikrecht mache sie

ihre Zustimmung zur ganzen Verfassungs-
revision abhéngig. Kliiger wire es, die Lin-
ke wiirde der biirgerlichen Seite den Pyr-
rhussieg einer Verfassung ohne Streikrecht
gonnen; denn dieses bezieht seine Legiti-
mation nicht aus Verfassungstexten, schon
gar nicht aus einschrinkenden Bedingun-
gen, die eine biirgerliche Mehrheit diktiert.

Ideologisches Jekami

Es ist offenkundig nicht die Zeit fiir eine
neue Verfassung, die diesen Namen ver-
dient. Schon der Begriff der «Nachfiih-
rung» raumt ein, dass es an mehrheitsfihi-
gen Ideen fehlt. Statt dessen will der Ent-
wurf verschiedene, in sich unvereinbare
Ideologien zufriedenstellen: «Christlich»
firmierende Politik stiitzt sich auf die Pri-
ambel, die Gott den Allméchtigen zu Hilfe
ruft, aber nicht vor dieser Verfassung, son-
dern um sie mit angeblich héherer Legiti-
mation durchzusetzen. Das ist verstindlich
fiir eine Partei, die sich vom Neoliberalis-
mus nur noch dadurch unterscheidet, dass
sie ihn auch noch fiir christlich hélt. Die
konservative Rechte darf weiterhin auf dem
nationalistischen Pathos in Art. 2 beharren
und «die Freiheit und die Rechte des Vol-
kes» sowie «die Unabhingigkeit und die
Sicherheit des Landes» als hochsten
«Grundwert» bekennen, dem selbst die
Menschenwiirde zu weichen hat, wenn sie
durch keinen Schweizerpass «garantiert»
wird. Die Linke wird versuchen, den So-
zialzielen die Verbindlichkeit zu unter-
stellen, die sie nicht haben. Nur die Griinen
gehen leer aus, sie werden vergeblich nach
einem Prinzip der «Nachhaltigkeit» oder
der «Bewahrung der Schépfung» Ausschau
halten. Die Neoliberalen werden vorder-
griindig iiber die Sozialziele, das Streik-
recht und jeden weiteren «Riickfall in iiber-
wundene Arbeitskampfformen» (Peter
Hasler) lastern und sich im iibrigen klamm-
heimlich freuen, dass sie die eigentlichen
Sieger dieser Revision sind, denen es ge-
lungen ist, das Verfassungsrecht den herr-
schenden Kapitalinteressen dienstbar zu
machen und das Ganze erst noch als «Nach-
fiihrung» zu verkaufen.

67



	Zeichen der Zeit : die Verfassungsrevision - Nach- oder Irreführung?

